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Antrag   
der SPD-Fraktion,  
der CDU-Fraktion und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Anerkennung polnischer Mediziner und Medizinerinnen-Abschlüsse sicherstellen! 

Der Landtag stellt fest: 
 
Der Landtag Brandenburg begrüßt, dass sich die Landesregierung in den vergangenen Mo-
naten auf verschiedenen Ebenen gegenüber der Bundesregierung (namentlich dem Bun-
desgesundheitsministerium) und der Republik Polen (insbesondere dem zuständigen Ge-
sundheitsministerium) für eine konstruktive rechtssichere Lösung der Problematik einer An-
erkennung von in Polen absolvierten Kooperations-Studiengängen in der Medizin eingesetzt 
hat. 
 
Der Landtag nimmt zur Kenntnis, dass die bisherigen Bemühungen nicht zur Anerkennung 
dieser Studiengänge geführt haben.  
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. sich weiterhin mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass durch unbürokratische, rechts-

sichere Lösungen eine zügige Approbationserteilung für in Polen absolvierte Koopera-
tions-Studiengänge in der Medizin ermöglicht wird.  

 
2. sich auf europäischer Ebene für eine zielgerichtete Anwendungspraxis einzusetzen, 

sofern europäisches Recht dem nicht entgegensteht.  
 
3. Insbesondere sind folgende alternativen Lösungsansätze mit dem Bund und der Re-

publik Polen konstruktiv zu prüfen: 
a. Eine Änderung des entsprechenden Passus der Berufsanerkennungsrichtlinie 

durch Polen.  
 
b. Eine Ausnahmeregelung, wie sie Österreich und Frankreich mit der EU-Kommis-

sion erzielt haben. Dort gilt: Wer das Land nach abgeschlossenem Studium ver-
lässt, kann anderswo in der EU eine automatische Anerkennung erhalten. In 
Österreich und Frankreich erhalten die Studienabsolventinnen und -absolventen 
hingegen die Approbation erst nach einer abgeschlossenen Weiterbildung. Auch 
dieser Weg - ein sog. ius migrandi - wäre von Polen einzuschlagen und mit der 
Europäischen Kommission und Unterstützung von Deutschland zu klären.   
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c. Ein zwischenstaatliches Abkommen zwischen Deutschland und Polen über eine 
Abweichung von der Berufsanerkennungsrichtlinie. 
 

Die zuständige Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz wird 
gebeten, alle rechtssicheren Handlungsoptionen auszuschöpfen und dem zuständigen Aus-
schuss des Landtags regelmäßig über den Verfahrensstand zu berichten. 
 
Begründung: 
 
Seit Juli 2019 besteht ein Dissens zwischen der Brandenburger Approbationsbehörde - dem 
Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) -  und dem 
Asklepios Klinikum Uckermark/der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin (PUM) 
im Hinblick auf die Anerkennung der Abschlüsse von in Polen ausgebildeten Ärztinnen und 
Ärzten in der Anwendung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (RL 2005/36/EG inkl. An-
hang V, Punkt 5.1.1 - BQ-RL) in der aktuell konsolidierten Fassung vom 15. April 2019. 
 
An polnischen Universitäten werden viele angehende Medizinerinnen und Mediziner aus 
Polen und anderen EU-Staaten ausgebildet, die nach Abschluss ihres Studiums im Land 
ihrer Wahl ihre Approbationen beantragen, um dann dort zu arbeiten. Dieses Approbations-
verfahren gestaltet sich nach Vorgaben der Europäischen Kommission im Rahmen eines 
automatisierten Verfahrens nach der vorgenannten EU-Berufsanerkennungsrichtlinie sowie 
der jeweils nationalen Umsetzung – in Deutschland der Bundesärzteordnung (BÄO). 
 
Im April 2019 hatte die Republik Polen zwei sog. „zusätzliche Bescheinigungen“ in Anhang 
V. Punkt 5.1.1. BQ-RL aufnehmen lassen. Dadurch wurden die Anforderungen an eine au-
tomatische Anerkennung der Berufsqualifikation zum Arzt auf Grundlage in Polen absolvier-
ter Medizin-Studiengänge unmittelbar erhöht. Im Einzelnen handelt es sich einerseits um 
das sog. „LEK“, das im Wesentlichen Grundkenntnisse im Bereich Medizinrecht und -ethik 
vermitteln soll und primär auf die Lage in Polen bezogen ist; Begleit- und Vorbereitungslite-
ratur auf die auch englischsprachig angebotene Abschlussprüfung gibt es nur in polnischer 
Sprache. Hinzu kommt andererseits das sog. „Staz“. Es ist dem bis 2004 in Deutschland 
bestehenden Arzt im Praktikum vergleichbar und erfordert eine 13-monatige praktische Aus-
bildungsphase, die neben das in Polen während des Studiums zu absolvierende Praktische 
Jahr tritt und diesem Studienabschnitt weitgehend entspricht. 
 
Seit 22 Jahren existiert an der Pommerschen Medizinischen Universität in Stettin (PUM) ein 
englischsprachiger Medizinstudiengang für Studierende aus dem Ausland. Der Asklepios-
Konzern und speziell das Klinikum Uckermark kooperiert seit 2013 mit der PUM, um deut-
sche Ärztinnen und Ärzte für seine Kliniken in diesem englischsprachigen Studiengang aus-
bilden zu lassen. 
 
Nach sechs Jahren beantragten die ersten Absolvierenden des englischsprachigen Studi-
engangs bei deutschen Approbationsbehörden die Erteilung der Approbation, ohne dass 
ihnen offensichtlich die im April 2019 geänderte Rechtslage in Polen bekannt oder mitgeteilt 
worden war. Im Juli 2019 erreichten dementsprechend die Brandenburger Approbationsbe-
hörde (LAVG) zwei Anträge auf Approbation von Absolventen der Pommerschen Medizini-
schen Universität in Stettin (PUM), die aufgrund der geänderten Rechtslage in Polen unvoll-
ständig waren.  
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Laut der Richtlinie 2005/36/EG (Fassung vom 15.04.2019) der Europäischen Union gilt - 
wie oben dargelegt - in Polen eine ärztliche Ausbildung als abgeschlossen, wenn neben 
dem Diplom der ausbildenden Universität zusätzlich noch eine Bescheinigung über das  
13-monatige Staz und die mündliche Prüfung LEK beigebracht wird. Sämtliche Antragstel-
lenden, die eine ärztliche Ausbildung in Polen nach polnischem Recht abgeschlossen ha-
ben, wird die Approbation im Wege der automatisierten Anerkennung erteilt, sofern sie die 
in der Richtlinie verbindlich festgelegten Kriterien erfüllen und die erforderlichen Unterlagen 
vorlegen. 
 
Der Landtag unterstützt die Bemühungen der Landesregierung, sich auf verschiedenen 
Ebenen für eine Lösung des Problems mit dem Ziel einer Approbation der Absolventinnen 
und Absolventen einzusetzen. 

 

 


